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Seit mehr als 25 Jahren erscheint unsere 
Mögazette als A4 Zeitschrift. Das Design 
wurde laufend angepasst und moderni-
siert. Nun war es aber an der Zeit ein gros-
ses Facelifting vorzunehmen. Wir hoffen, 
das vorliegende Resultat gefällt Ihnen.
Gerne können Sie uns Ihre Meinung auf 
unsere E-Mail moegazette@isenegger.ch 
senden. Das Redaktionsteam freut sich 
auf jede Nachricht. Wir sind offen für 
neue Ideen und Anregungen. 

Das Foto unserer Titelseite zeigt ein Bio-
top mit Wasser-Schildkröten, «Fischen 
an Land» und einem Vogel der beiden 
zuschaut. Schöne verrückte Welt! Alles 
ein bisschen anders. Eine Mischung 
aus natürlich, künstlich, reell und etwas 
speziell. Ein Abbild der heutigen Zeit. 
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Was ist normal? Was ist reell? Was ist 
künstlich? Fragen, die wir uns Alle im-
mer wieder stellen. Das Beantworten ist 
nicht immer einfach und wird in Zukunft 
wohl noch schwieriger werden.

Zum Inhalt der vorliegenden Ausgabe. 
Neu an unserer Mögazette ist das Outfit. 
Die Vielfalt bleibt aber erhalten: «Gemein-
de-KulturInfo», «Veranstaltungskalender, 
«MÖGA-News», die Rubriken «gut zu wis-
sen», «wir stellen vor» und zahlreich wei-
tere Beiträge. Wir wünschen viel Spass 
beim Lesen.

Der GMU wünscht Ihnen einen schönen 
Sommer. 
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GEMEINDE-KulturInfo

An der landesweiten Aktion «schweiz.be-
wegt» haben 176 Gemeinden aus der gan-
zen Schweiz teilgenommen. In Möhlin hat 
die Bewegungswoche eine  unbeschreib-
liche Dynamik und Begeisterung ausge-
löst. Die Bevölkerung von Möhlin war am 
fleissigsten und hat diesen sportlichen 
Wettbewerb gewonnen. Ein grossartiger 
und bewegender Erfolg.

933′677 Minuten wurden in Möhlin durch 
Bewegung gesammelt. Eine unglaubliche 
Zahl wurde erreicht, mitgetragen von 55 
organisierten Aktivitäten im ganzen Dorf. 
Die Kreativität kannte keine Grenzen und 
alle hatten das gleiche Ziel – wir bewegen 
uns. «Man spürte die Begeisterung im Dorf 
förmlich», so die freudige Bilanz vom OK. 
Dabei hat Möhlin zum ersten Mal teilge-
nommen. Als Duellpartner hat man sich 
mit den erfahrenen Zofingern zusammen-
getan. Man wollte möglichst mithalten 
können und nicht allzu schlecht dastehen, 
dass man gleich beim ersten Duell mehr 

Bewegungsminuten sammelte, ist ein tol-
ler Nebeneffekt. Mit diesem Event hat man 
viele Menschen in Möhlin angesprochen, 
viele Neuzuzüger haben aktiv an einigen 
Veranstaltungen teilgenommen und die 
Gelegenheit als Integration in das soziale 
Umfeld genutzt. Manchmal braucht es gar 
nicht viel und die Menschen bewegen sich 
alle in die gleiche Richtung. 
Das OK bedankt sich bei den Behörden von 
Möhlin, den Sponsoren, bei allen beteilig-
ten Vereinen und Schulen, ganz besonders 
der Männerreige für die Unterstützung wäh-
ren dem Anlass bestens.

Bewegungswoche – 
Möhliner Sieg  
mit Bewegungs- 
minuten
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Seit 50 Jahren leistet sich Möhlin eine Kommission, die sich um 
kulturelle Belange und Veranstaltungen im Dorf bemüht, die Kul-
turkommission nämlich, und die Saison 2015/16 ist somit eine 
ganz besondere, markante und vielversprechende. Wir möchten sie 
mit den Einwohnern von Möhlin auch dementsprechend ausser-
gewöhnlich feiern und haben uns in Absprache mit der Gemeinde 
ein würdiges Geschenk ausgedacht: Vorläufig steckt es noch in 
der auf dieser Seite abgebildeten Schachtel, aber es handelt sich 
um etwas Grosszügiges, Vielfältiges, Unerwartetes und einfach 
Umwerfendes, um etwas, das noch niemals da gewesen ist und 
um etwas, das für alle von grossem Wert sein könnte, falls es eben 
zu nutzen verstanden würde.  

Ein klitzekleiner Effort ist allerdings schon nötig, um zum vollen 
Genuss zu kommen, aber wer sich die Mühe macht, das Geschenk 
auch wirklich aus- und anzupacken, wird sich darüber freuen.

Wir rechnen mit einem gewaltigen Ansturm bei den im Saisonpro-
gramm angekündigten Projekten, denn soviel sei vorläufig verraten: 
Es braucht im Moment kein Abo, das an dieser Stelle jeweilen an-
gepriesen wurde, und auch keinen Vorverkauf, denn der Besuch der 
Veranstaltungen der Jubiläums-Saison 2015/16 wird für die Möh-
liner Bewohner und Bewohnerinnen gratis sein. Wo auf dieser Welt 
gibt es schon etwas Gutes gänzlich umsonst? Und Sie erhalten 
nicht nur ein einziges Zückerchen, sondern ein ganzes Multipack, 
von dem man das ganze Jahr über zehren kann.

Aber aufgepasst, wo es etwas gratis gibt, strömt das Volk. Da das 
Fassungsvermögen des SteinliChällers begrenzt ist, gilt die Regel: 
First come – first serve! Zögern Sie nicht, eine halbe Stunde früher 
zu kommen, die Bar wird Sie herzlich empfangen und es bleibt 
Raum für aufstellende freundschaftliche Gespräche nach getaner 
Arbeit am Wochenende.

Wie schon alle Jahre zuvor wird für jede und jeden etwas Gefälliges 
auf dem Programm stehen, angefangen bei der jungen Generation, 
bei den Musikbegeisterten jeglicher Richtung, bei Literatur- und 
Cabaret-Fans, dann bei Liebhabern ganz spezieller Gesangskunst 
und natürlich wird auch das Bild- und Tonarchiv wieder zuschlagen. 
Kommt einfach her, seht selbst und geniesst. Es handelt sich um 
ein sehr nachhaltiges Geschenk und wir wünschen Ihnen recht viel 
Vergnügen damit.
 
 Kulturkommission Möhlin
 Monika Sandmeier

50 Jahre Kulturkommission
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Datum Zeit Veranstalter Anlass Ort

22. Juni 20.00 Uhr Gemeinde Möhlin Ortsbürgergemeindeversammlung Waldhaus

26. Juni Gemeinde Möhlin Jugendfest Steinli-Areal

27. Juni Gemeinde Möhlin Einweihung Dreifachturnhalle Möhlin Steinli-Areal

15. August Reformierte Kirchgemeinde Einweihungsfest renovierte Kirche Reformierte Kirche, Möhlin

15. August 08.00 Uhr Natur- und Vogelschutz Möhlin Reservatspflege Storchenstation Möhlin

16. August 10.00 Uhr Ortsbürgergemeinde Waldbereisung mit oekum. Waldandacht Talmattweiher

28. August 19.00 Uhr Natur- und Vogelschutz Möhlin Abendexkursion «Fledermäuse und Grillen» Storchenstation Möhlin

30. August Hello Family Events
http://kinder-land.ch/

«Kinderland Openair» Möhlin Allmend

05. September Ryburger-Club Ryburgerfäscht 2015 
mit Oldtimer Traktoren Treffen

Ryburg / Batastrasse

06. September Museumsverein Kräuterbutter und Kräutersalz herstellen Dorfmuseum «Melihus»

12. September 19.00 Uhr Natur- und Vogelschutz Möhlin Reservatspflege Storchenstation Möhlin

13. September Reformierte Kirchgemeinde Chorkonzert Fricktaler Kammerchor Reformierte Kirche, Möhlin

20. September 09.00 Uhr Natur- und Vogelschutz Möhlin Exkursion «Sie spinnen, die Botaniker» Schwimmbad Möhlin

11. Oktober Museumsverein Herbstmarkt Dorfmuseum «Melihus»

24. Oktober 13.30 – 20 Uhr Tischtennis-Club 18. «RAIFFI»-CUP,
Nationales Tischtennisturnier

Sporthalle Steinli

25. Oktober 08.30 – 18 Uhr Tischtennis-Club 18. «RAIFFI»-CUP,
Nationales Tischtennisturnier

Sporthalle Steinli

25. Oktober Museumsverein Kürbisschnitzen Dorfmuseum «Melihus»

Die Gemeinde Möhlin hat in ihrem Leitbild 
zum Ziel gesetzt den Fuss- und Radver-
kehr in Möhlin zu fördern. Im Jahre 2011 
wurden im Rahmen der Praxisarbeit eines 
Mitarbeiters sämtliche Fusswegverbin-
dungen in eine Kartei aufgenommen und 
ihr Zustand geprüft und festgehalten. Es 
durfte damals festgestellt werden, dass 
sich die cirka 6.6 Kilometer Fusswege in 
einem guten bis sehr guten Zustand be-
finden. Der Gesamterneuerungswert aller 
Fusswege (ohne Gehwege entlang der 
Strassen) beträgt immerhin rund 2 Milli-
onen Franken und der jährliche Unterhalt 
wird Aufgrund der vorhandenen Rapporte 
auf ca. Fr. 100′000.- geschätzt.

Um der Bevölkerung das Netz der öf-
fentlichen Fusswege, auch «Schleichwe-
ge» genannt, bekanntzumachen, wurden 
sämtliche 62 Fusswegverbindungen in 
den vorhandenen Strassenplan integriert. 
Solche Pläne sind im A3-Format auf der 
Gemeindekanzlei und am Schalter Bau- 
und Umwelt gratis zu beziehen. Dieser 
Plan wird im Grossformat in diesem 
Sommer auch am Bahnhof, Gemeinde-
haus und beim Narrenbrunnen Riburg 
montiert.

Im Jahre 2013 wurden die wichtigsten öf-
fentlichen Fusswege mit einem weissen 
Fusswegschild markiert. So wird dem Fuss-
gänger aufgezeigt welche Wege mit einem 
öffentlichen Fusswegrecht belegt sind und 
demnach auch von der Gemeinde unter-
halten werden. Wenn in Möhlin eine neue 
Überbauung geplant wird, prüft die Abtei-
lung Bau und Umwelt immer, ob sich eine 
neue Fusswegverbindung aufdrängt und 
versucht bei einem positiven Befund diese 
mit den Planern umzusetzen.

Fusswegnetz  
in Möhlin

VeranstaltungsKALENDER Möhlin  Juni – Oktober 2015

GEMEINDE-KulturInfo
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 KAISERAUGST    
 
09.07.2015 
Fährifahrt und Grillieren im Pumpihuus
 
31.07.2015 
Bundesfeier
 
15. – 16.08.2015 
Fischessen
 
20.08.2015 
Obligatorische Schiessübung 
 
23.08.2015 
Ökum. Waldgottesdienst
 
27.08.2015 
Obligatorische Schiessübung 
 
30.08.2015 
Obligatorische Schiessübung 
 
09. – 13.09.2015 
Open Air Musical  
"Zustände wie im alten Rom"

 MAGDEN 

03.07.2015 
Schulschlussfeier
 
31.07.2015 
Höhenfeuer 
 
01.08.2015 
1. August-Apéro 
 
22.08.2015 
Einweihung Sporthalle mit kulturellen 
Räumen
 
27.08.2015 
3. obligatorische Bundesübung 
 
04.09.2015 
Fiire mit de Chliine 
 
08.09.2015 
Papiersammlung 
 
20.09.2015 
Ökum. Bettagsgottesdienst 

22.09.2015 
Blutspende
 
27.09.2015  
Pilze im Wald mit Pilzragout

 MUMPF 
 
01.08.2015 
Bundesfeier 
Frauebturnverein,  
Damenriege 
 
08. – 09.08.2015 
Fischessen 
Pontonierfahrverein
 
09.08.2015 
Gottesdienst im Festzelt am Rhein  
Kirchengemeinde
 
11.08.2015 
Schnupperstunde 
Frauenturnverein, Damenriege 
 
21.08.2015 
Strassenfest, Dorfverein
 
02.09.2015 
Kinderlotto 
Frauengemeinschaft 
 
12.09.2015 
Grümpeli 
Turnverein 
 
18.09.2015 
Gemeindeversamlung 
Einwohnergemeinde

 OBERMUMPF
 
02.07.2015 
Schulschlussfeier der Schule  
 
22.08.2015 
Open-Air und 125-Jubiläum  
des Männerchors  
 
30.08.2015 
Obligatorisch (OP)  
des Schiessvereins 

  RHEINFELDEN
 
04.07.2015 
Die ganze Geschichte – Altstadtführung  
Rathaus Innenhof,  
Tourismus Rheinfelden 
14.00 Uhr
 
14.07.2015 
Musik zum Feierabend 
Stadtkirche St. Martin,  
Christ. Kath. Pfarramt 
19.00 – 19.45 Uhr

16.07.2015 
Rössli Jazz 
Restaurant Rössli 
20.00 – 22.00 Uhr
 
18.07.2015 
Zum Henker! … Nach Rheinfelden 
Rathaus Innenhof,  
Tourismus Rheinfelden 
21.00 Uhr
 
25.07.2015 
Frauengeschichte(n) – Von Adeligen,  
Hexen und Künstlerinnen 
Rathaus Innenhof,  
Tourismus Rheinfelden 
14.00 Uhr
 
31.07.2015 
Vollmondnacht 
Stadtpark,  
Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden,  
ab 19.00 Uhr
 
07.08.2015 
Summernight on the Boat 
Schifflände Rheinfelden, 
Basler Personenschifffahrt 
ab 19.00 Uhr
 
08.08.2015 
BierCulinarium 
Rheinfelden und Umgebung, 
SC Feldschlösschen 
 
08.08.2015 
Die ganze Geschichte – Altstadtführung 
Rathaus Innenhof, 
Tourismus Rheinfelden 
14.00 Uhr

VeranstaltungsKALENDER Juli – September 2015 
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11.08.2015 
Musik zum Feierabend 
Stadtkirche St. Martin,  
Christ. Kath. Pfarramt 
19.00 – 19.45 Uhr
 
11. – 15.08.2015 
Openair Kino Rheinfelden 
Brauerei Feldschösschen 
 
13.08.2015 
Rössli Jazz – Restaurant Rössli 
20.00 – 22.00 Uhr
 
15.08.2015 
2. Tschäräpädäng 
Kunsteisbahn, 
Grüttgrabegeischter Rhyfälde 
14.00 – 02.00 Uhr
 
21. – 23.08.2015 
Strassentheaterfestival 
Brückensensation, Rheinbrücke,  
Schifflände, Kurbrunnenanlage, 
Kulturbüro Rheinfelden 
 
22.08.2015 
Die Pest in Rheinfelden 
Rathaus Innenhof, Tourismus Rheinfelden, 
20.00 Uhr
 
25.08.2015 
Musik zum Feierabend 
Stadtkirche St. Martin,  
Christ. Kath. Pfarramt 
19.00 – 19.45 Uhr
 
29.08.2015 
Die Habsburger – 1415 
Rathaus Innenhof, Tourismus Rheinfelden 
14.00 Uhr
 
29.08.2015 
Vollmondnacht 
Stadtpark, 
Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden 
ab 19.00 Uhr
 
29. – 30.08.2015 
Schweizermeisterschaft  
im Wasserfahren (Einzel),  
Auf dr Matte Stadtpark Ost 
bis Flossländerweg, 
Rhein-Club Rheinfelden
 

05.09.2015 
Die ganze Geschichte – Altstadtführung  
Rathaus Innenhof 
Tourismus Rheinfelden 
14.00 Uhr
 
08.09.2015 
Musik zum Feierabend 
Stadtkirche St. Martin,  
Christ. Kath. Pfarramt 
19.00 – 19.45 Uhr
 
12.09.2015 
Flohmarkt  
Obertor/Brodlaube,  
Rumpel,  
Zährimgerplatz,  
Claudio Meier  
9.00 – 16.00 Uhr
 
12.09.2015 
Rumpelfest 
CLI, Männerchor Rheinfelden  
9.30 – 21.00 Uhr
 
12.09.2015 
Spielfest 
Zähringerplatz, 
Ludothek "Spieltruhe",  
Rheinfelden 
11.00 – 17.00 Uhr
 
17.09.2015 
Rössli Jazz 
Restaurant Rössli 
20.00 – 22.00 Uhr
 
19.09.2015 
öffentliches Jubilaren  
und Gönnerkonzert  
Marktgasse vor dem Rathaus,  
Stadtmusik Rheinfelden
 
19.09.2015 
Bier-Beizen-Bummel 
Rathaus Innenhof,  
Tourismus Rheinfelden 
17.30 Uhr
 
22.09.2015 
Musik zum Feierabend 
Stadtkirche St. Martin,  
Christ. Kath. Pfarramt 
19.00 – 19.45 Uhr
 

23.09.2015 
A, B, C … Versliziit für die Chlinste 
Stadtbibliothek Rheinfelden 
9.30 – 10.30 Uhr
 
23.09.2015 
Gschichte-Reis 
Stadtbibliothek Rheinfelden 
10.30 – 11.00 Uhr
 
25.09.2015 
150 Jahre Gewerbeverein Rheinfelden 
Kurbrunnen, Bahnhofsaal,  
Gewerbeverein Rheinfelden,  
17.00 Uhr
 
26.09.2015 
Wenn die Tore schliessen  
Nachtführung in der Altstadt 
Rathaus Innenhof,  
Tourismus Rheinfelden 
19.00 Uhr
 
28.09.2015 
Vollmondnacht 
Stadtpark,  
Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden 
ab 19.00 Uhr

 
 SCHUPFART 
 
01.07.2015 
Schulschlussfeier 
Schule
 
01.08.2015 
Bundesfeier 
Männerchor 
 
15.08.2015 
Gottesdienst in der Kapelle  
 
25. – 27.09.2015 
Schupfart Festival

 WEGENSTETTEN 
 
02.07.2015 
Schulschussfeier  
 
03. – 04.07.2015 
Sommernachtsfest
 

VeranstaltungsKALENDER Juli – September 2015 
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10. – 11.07.2015 
Kurs Nothilfe bei Kleinkindern
 
01.08.2015 
Bundesfeier
 
22.08.2015 
Zwei-Dörfer-Wanderung Anlass 
JuGru Salimander 
 
23.08.2015 
3. Obligatorisches Schiessen  
 
11.09.2015 
Konzert Männerchor 
 
16.09.2015 
Kinderartikel-Börse 

 ZUZGEN 
    
02.07.2015 
Schul-Schlussfest, Schule
 
16.08.2015 
Feldgottesdienst in Hellikon 
Röm. Kath. Kirchgemeinde
 
21.08.2015 
Bräteln im Wald, Feuerwehrverein 
 
22.08.2015 
Fricktal Games, Turnverein
 
23.08.2015 
3. Obligatorische Übung 
Schützengesellschaft 

02.09.2015 
Seniorenausflug 
Gemeinde
 
06.09.2015 
Zuzger Turntag 
Turnverein 
 
13.09.2015 
Erntedankgottesdienst 
Röm. Kath. Pfarrei Zuzgen 
 
20.09.2015 
Konzert – Christ. Kath. Kirche Zuzgen 
 
20.09.2015 
Ökumenischer Bettagsgottesdienst  
Kirchen 

Sanitäre Anlagen · Spenglerei
4313 Möhlin · 061 851 29 61 · www.wirthlin-haustechnik.ch

VeranstaltungsKALENDER
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Exklusiv während der Sommerferien  
(04. Juli – 09. August 2015) können Da-
heimgebliebene von unserer diesjährigen 
Aktion profitieren: 3x pro Woche trainieren, 
nur 2x bezahlen!
Starten oder beschleunigen Sie in unserem 
Gesundheitsstudio Ihre Gewichtsabnahme 
und damit Ihre Lebensfreude und Lebens-
qualität. Es ist NIE zu spät für einen Start in 
ein gesünderes, froheres Leben! Dafür stel-
len wir Ihnen gerne unseren wirkungsvol-
len, fettabbauenden- und durchblutungs-
fördernden Gerätepark zur Verfügung. Wir 
perfektionieren Ihr Intensivtraining bei uns 
mit unseren hauseigenen Essideen und 
Rezepten, damit Sie in dieser Zeit über gar 
nichts derartiges nachdenken und grübeln 
müssen. So können Sie sich voll und ganz 

auf das Loswerden Ihres unliebsamen, 
übermässigen Körpergewichts konzent-
rieren. Und ein weiteres, zusätzliches Plus: 
Unsere seit Jahren empfohlene, bewährte 
Ernährung ist einfach, nahrhaft struckturiert 
und ohne zu hungern durchzuführen. Und 
wir, das ganze Team vom „la femme + Co.“ 
unterstützen Sie begeistert mit Know-how, 
Motivation und viel Humor bei Ihrem sinn-
vollen Vorhaben.

Verhelfen Sie Ihrer 
Gewichtsabnahme 
auf die Sprünge!

Danken Sie Ihrem Körper mit Ihrer Unter-
stützung und nützen Sie unser Sommerpro-
gramm. Es ist eine grossartige Möglichkeit, 
Ihren Körper von allen Seiten ideal zu ver-
sorgen, damit er wieder auf optimalem Ni-
veau funktionieren kann.

Melden Sie sich bei uns für ein 
persönliches Informationsgespräch! 
Wir freuen uns auf Sie! 
Lilli Heer mit Team Silvia, Lotti und Sabrina

Anfragen und weitere Infos unter 
info@la-femme.ch / Tel. 061 831 11 83

Lilli Heer ist Dipl. Ernährungs- und Trai-
ningsspezialistin. In Möhlin leitet sie das 
Figurstudio „la femme + Co“. Mit ihrer über 
30-jährigen Erfahrung im ganzheitlichen 
Gesundheitsbereich hat sie schon vielen 
Menschen geholfen, überflüssiges Gewicht 
zu verlieren und die Lebensqualität zu ver-
bessern.

SOMMERFERIENHIT 2015: 
3x pro Woche trainieren, 2x bezahlen

Mein Name ist Michel Bader und ich bin 
seit August 2009 im schönen und leben-
digen Möhlin wohnhaft. Seit dem 1. April 
2015 führe ich meine eigene Treuhandfirma  
Michel Bader Treuhand. 
Die persönliche und fachkundige Bera-
tung wird von meiner Kundschaft sehr 
geschätzt. Regelmässige Besuche beim 
Kunden liegen mir am Herzen, damit ich ein 
ganzheitliches Bild des Betriebes erhalte, 
was meine Beratung optimiert.
Meine Berufslehre mit Berufsmatur ab-
solvierte ich in der Treuhandbranche bei 
der Firma TRO Treuhand & Revisions AG 
in Olten. 

Danach sammelte ich während sieben 
Jahren Erfahrungen in diversen Firmen 
und Branchen (Dr. Viollier, Allschwil; ea-
syjet Switzerland SA, Basel; Fitorama AG, 
Basel) Von 2008 – 2009 war ich für eine 
Tochtergesellschaft der ZKB im Bereich 
der Kollektiven Kapitalanlagen (Fondsver-
waltung) tätig.
Bei der Firma Gastroconsult AG in Basel 
spezialisierte ich mich zwischen 2009 bis 
Anfang 2014 auf die Betreuung von Gast-
ronomiebetrieben. Daneben absolvierte ich 
die Ausbildung zum Treuhänder mit eidg. 
Fachausweis, welche ich im Oktober 2014 
erfolgreich abgeschlossen habe.

Neue, kompetente Treuhandfirma in Möhlin

Michel Bader 
Geschäftsinhaber/
Treuhänder mit 
eidg. Fachausweis  

Da die Filiale der Gastroconsult AG ge-
schlossen wurde erweiterte ich meine 
Berufskenntnisse bei ARGOS Audit & Tax 
AG in Pratteln bevor ich den Schritt in die 
Selbständigkeit wagte.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen sehr  
gerne zur Verfügung. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf 
meiner Homepage www.m-bader.ch.

Michel Bader Treuhand
Hauptstrasse 105c, 4313 Möhlin
Natel: 079 736 67 88
m.bader@m-bader.ch

Wir STELLEN VOR

WohlfühlTIPP
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I. Allgemeines
 Die Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufs-

rechte sind sogenannte Optionsrechte, 
das bedeutet, sie bieten dem Berechtig-
ten die Möglichkeit, durch eine einseitige 
Erklärung einen Vertrag zu begründen. 
Diese Rechte können an sämtlichen 
Kaufgegenständen begründet werden, 
allerdings ist die Anwendung im Be-
reich des Grundeigentums am häu-
figsten und auch als einzige im Gesetz 
geregelt. Deswegen wird im Folgenden 
lediglich auf die Vorkaufs-, Kaufs- und 
Rückkaufsrechte an Grundeigentum 
eingegangen.

 Den Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufs-
rechten gemeinsam ist die Formvor-
schrift der öffentlichen Beurkundung. 
In Abweichung des Grundsatzes, dass 
obligatorische Verträge formfrei ge-
schlossen werden können, wird für die-
se Rechte in Art. 216 OR die öffentliche 
Beurkundung als Gültigkeitserfordernis 
vorgeschrieben.

 Ebenfalls gemeinsam ist den Vorkaufs-, 
Kaufs- und Rückkaufsrechten, dass sie 
grundsätzlich lediglich einen obligato-
rischen Anspruch begründen, der nur 
zwischen den Vertragsparteien gilt. 
Allerdings ist es gemäss Art. 216a OR 
möglich, diese Rechte im Grundbuch 
vormerken zu lassen, sodass sie auch 
Wirkung gegenüber Dritten entfalten. 
Für die Vormerkung braucht es eine 
entsprechende Vereinbarung zwischen 
den Parteien, welche ebenfalls öffent-
lich zu beurkunden ist. Von praktischer 

Bedeutung ist die Vormerkung, wenn 
der Verpflichtete entgegen der vertrag-
lichen Vereinbarung an einen Dritten 
verkauft. Wurde die Veräusserungsbe-
schränkung nicht im Grundbuch vor-
gemerkt, so bleibt dem Berechtigten 
in diesem Fall lediglich die Möglichkeit, 
Schadenersatz gestützt auf Art. 97 OR 
zu verlangen. Wurde das Vorkaufs-, 
Kaufs- und Rückkaufsrecht hingegen 
im Grundbuch vorgemerkt, lässt es sich 
gegenüber jedem Eigentümer durchset-
zen und der Berechtigte kann sein Recht 
gegen den Dritten anrufen und einkla-
gen.

 Gemäss Art. 216b OR sind die Vorkaufs-, 
Kaufs- und Rückkaufsrechte vererblich, 
aber nicht abtretbar. Allerdings ist diese 
Regelung im OR nicht zwingend und es 
steht den Parteien frei, vertraglich eine 
andere Vereinbarung über die Vererb-
lichkeit und Abtretbarkeit zu treffen. 
Auch diese Abrede untersteht der Be-
urkundungspflicht.

II. Das Vorkaufsrecht
1. Vertragliches Vorkaufsrecht
a) Definition des Vorkaufsrechts und Be-

urkundungspflicht
 Das Vorkaufsrecht berechtigt im Vor-

kaufsfall dazu, mittels einer einseitigen 
Erklärung einen Kaufvertrag zustande 
zu bringen. Verkauft der Vorkaufsver-
pflichtete das belastete Grundstück, so 
kann der Berechtigte durch eine einsei-
tige Willenserklärung die Übertragung 
des Grundstücks zu Eigentum bean-
spruchen.

 Bei einem limitierten Vorkaufsrecht 
werden im Vorkaufsvertrag bereits ge-
wisse Bedingungen für die Geltendma-
chung des Vorkaufsrechts vereinbart, 
wie beispielsweise der zu bezahlende 
Kaufpreis. Limitierte Vorkaufsrechte 
unterstehen der Beurkundungspflicht. 
Unlimitierte Vorkaufsrechte hingegen 
enthalten keine Abreden im Vorkaufs-
vertrag. Der Berechtigte kann im Vor-
kaufsfall das Grundstück zu denjenigen 
Bedingungen kaufen, die der Verkäufer 

mit dem Drittkäufer vereinbart hat. Sie 
sind nicht beurkundungspflichtig und 
können gemäss Art. 216 Abs. 3 OR in 
einfacher Schriftform vereinbart werden.

 b) Höchstdauer
 Ein Vorkaufsrecht kann gemäss Art. 

216a OR für maximal 25 Jahre verein-
bart und auch höchstens für diese Dau-
er im Grundbuch vorgemerkt werden. 

 c) Vorkaufsfall
 Der Vorkaufsfall wird in Art. 216c OR 

umschrieben als Verkauf des Grund-
stücks oder jedes andere Rechts-
geschäft, das wirtschaftlich einem 
Verkauf gleichkommt. Zweifellos gilt 
der Verkauf, also der Abschluss eines 
entsprechenden, öffentlich beurkun-
deten Kaufvertrags, als Vorkaufsfall. 
Schwieriger ist die Umschreibung der 
Fälle, die wirtschaftlich einem Verkauf 
gleichkommen. Dabei muss je nach 
Einzelfall entschieden werden, ob es 
nach einer wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise gerechtfertigt ist, den Fall 
mit einem Verkauf gleichzustellen. Bei-
spiele können die Hingabe des Grund-
stücks an Zahlung statt, die freiwillige 
Versteigerung, die Bestellung eines 
Baurechts zum blossen Zweck, das 
Vorkaufsrecht zu umgehen, oder auch 
die Ausübung eines Kaufsrechts sein. 
Namentlich nicht als Vorkaufsfall gel-
ten die Zuweisung an einen Erben in 
der Erbteilung, die Zwangsverwertung 
und der Erwerb zur Erfüllung einer öf-
fentlichen Aufgabe. Ebenfalls nicht als 
Vorkaufsrecht sind die folgenden Fälle 
zu qualifizieren: Vorvertrag, Schenkung, 
Tausch, Errichtung eines Baurechts, 
einer Nutzniessung oder eines Wohn-
rechts oder die Bestellung eines Kaufs-
rechts. Die Bestimmung des Art. 216c 
OR ist dispositiv, weshalb die Parteien 
Grenzfälle selber regeln können.

 Das Vorkaufsrecht kann nicht ausgeübt 
werden, wenn gleichzeitig ein gesetzli-
ches Vorkaufsrecht ausgeübt wird, da 
dieses laut Art. 681 Abs. 3 ZGB dem 
vertraglichen vorgeht.

Studer Anwälte und Notare AG
Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrechte: ein Überblick

lic. iur. Clemens Wymann, 
Rechtsanwalt und Notar
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 d) Mitteilungspflicht
 Der Vorkaufsbelastete ist im Vorkaufs-

fall verpflichtet, den Berechtigten voll-
ständig über die Tatsache des Vertrags-
abschlusses mit dem Dritten sowie über 
den Inhalt des Vertrags zu informieren. 
Bei einem im Grundbuch vorgemerk-
ten Vorkaufsrecht ist auch der Grund-
buchverwalter mitteilungspflichtig. Die 
Missachtung dieser Informationspflicht 
kann bei Verschulden des Pflichtigen 
zu einem Schadenersatzanspruch des 
Vorkaufsberechtigten führen. Erst mit 
der sicheren Kenntnis des Vorkaufs-
berechtigten vom Verkauf und den we-
sentlichen Vertragsinhalten beginnt die 
Ausübungsfrist zu laufen.

 e) Ausübung
 Entscheidet sich der Vorkaufsberech-

tigte nach Kenntnis des Kaufvertrags 
dafür, sein Vorkaufsrecht auszuüben, 
so muss er das gemäss Art. 216e OR 
innerhalb von drei Monaten dem Ver-
käufer, oder bei vorgemerkten Vor-
kaufsrechten gegenüber dem Eigen-
tümer, mitteilen. Die Parteien können 
die Ausübungsfrist im Vorkaufsvertrag 
verlängern oder verkürzen. Die Aus-
übung muss eindeutig, vorbehaltlos 
und bedingungslos erklärt werden. Sie 
ist an keine besondere Form gebun-
den. Die Ausübungsfrist ist gewahrt, 
wenn die Erklärung dem Empfänger am 
letzten Tag der Frist zugeht. Allerdings 
empfiehlt es sich aus Beweisgründen, 
die Ausübungserklärung schriftlich und 
eingeschrieben zu versenden.

 f) Wirkung der Ausübung
 Erklärt der Vorkaufsberechtigte, sein 

Vorkaufsrecht ausüben zu wollen, so 
wird der belastete Grundeigentümer 
verpflichtet, das Grundstück an den 
Berechtigten zu verkaufen. Dieser wie-
derum wird verpflichtet, den Kaufpreis 
an den Vorkaufspflichtigen zu bezah-
len. Der Inhalt der Leistungen, insbe-
sondere die Höhe des Kaufpreises, 
bestimmt sich nach dem Kaufvertrag, 
den der Vorkaufsverpflichtete mit dem 
Dritten abgeschlossen hat, ausser der 
Vorkaufsvertrag enthält abweichende 
Vereinbarungen.

2. Gesetzliche Vorkaufsrechte
 In den Artikeln 681 bis 682a ZGB wer-

den die gesetzlichen Vorkaufsrechte 
geregelt. Diese bestehen ohne Vertrag 
oder Grundbucheintrag unmittelbar von 
Gesetzes wegen.

 a) Gesetzliche Vorkaufsrechte
 Ein gesetzliches Vorkaufsrecht haben 

gemäss Art. 682 ZGB Miteigentümer 
gegenüber jedem Nichtmiteigentümer, 
der einen Anteil erwirbt sowie der Bau-
rechtsberechtigte am belasteten Grund-
stück und der Eigentümer des mit ei-
nem Baurecht belasteten Grundstücks 
am Baurecht. Zudem verweist Art. 
682a ZGB ausdrücklich auf das BGBB 
für Vorkaufsrechte an landwirtschaft-
lichen Grundstücken. Dieses sieht ein 
Vorkaufsrecht für Verwandte und den 
Pächter sowie ebenfalls für Miteigen-
tümer an landwirtschaftlichen Gewer-
ben vor. Gesetzliche Vorkaufsrechte 
können ganz oder teilweise vertraglich 
ausgeschlossen oder abgeändert wer-
den. Eine entsprechende Vereinbarung 
unterliegt laut Art. 681b Abs. 1 ZGB der 
Beurkundungspflicht.

 Die gesetzlichen Vorkaufsrechte sind 
den vertraglichen Vorkaufsrechten 
ähnlich, weisen jedoch gewisse Un-
terschiede auf, die im Folgenden kurz 
angesprochen werden sollen.

 b) Vorkaufsfall 
 Die gesetzlichen Vorkaufsrechte haben 

eine weiter umschriebene Definition 
des Vorkaufsfalls, da sie auch bei einer 
Zwangsversteigerung des Grundstücks 
geltend gemacht werden können. Kein 
Vorkaufsfall liegt vor, wenn das Grund-
stück an jemanden verkauft wird, dem 
ebenfalls ein Vorkaufsrecht im gleichen 
oder in einem vorderen Rang zusteht, 
also immer dann, wenn es an einen 
ebenfalls gesetzlich Vorkaufsberech-
tigten veräussert wird.

 c) Vererblichkeit und Vorrang
 Im Gegensatz zu den vertraglichen Vor-

kaufsrechten sind die gesetzlichen Vor-
kaufsrechte nicht vererblich und nicht 
abtretbar. Diese Regelung im Gesetz ist 
allerdings nicht zwingend, sie kann von 
den Parteien abgeändert werden. Die 

gesetzlichen geniessen laut Art. 681 
Abs. 3 ZGB Vorrang vor den vertragli-
chen Vorkaufsrechten.

 d) Ausübungsfrist
 Zusätzlich zur relativen Ausübungsfrist 

von drei Monaten seit Kenntnis vom 
Abschluss und Inhalt des Vertrags be-
steht für die Ausübung eines gesetzli-
chen Vorkaufsrechts noch eine absolute 
Verwirkungsfrist von zwei Jahren. Diese 
Frist beginnt mit dem Eintrag des neu-
en (Dritt-)Eigentümers im Grundbuch zu 
laufen.

 e) Ausübung
 Wer sein gesetzliches Vorkaufsrecht 

ausüben möchte, muss dies innerhalb 
der gesetzlichen Ausübungsfrist dem 
jeweiligen Eigentümer des Grundstücks 
mitteilen. Der Berechtigte kann mittels 
einer schriftlichen Erklärung auf die 
Ausübung des Vorkaufsrechts verzich-
ten. 

III. Das Kaufsrecht
 Beim Kaufsrecht räumt der Eigentümer 

eines Grundstücks dem Berechtigten 
die Befugnis ein, durch eine einseitige 
Willenserklärung und unabhängig von 
einem Vorkaufsfall die Sache künftig zu 
kaufen. Dabei muss der Kaufrechtsver-
trag so umfassend formuliert sein, dass 
es möglich ist, ihn durch eine einfache 
Ausübungserklärung wirksam werden zu 
lassen. Insbesondere müssen das Kauf-
grundstück und der Kaufpreis bestimmt 
oder zumindest bestimmbar sein.

 Sowohl für die Vormerkung wie auch 
für die Ausübung des Kaufsrechts 
lässt sich auf das oben Gesagte zum 
Vorkaufsrecht verweisen.

 Entscheidet sich der Berechtigte, sein 
Kaufsrecht auszuüben, so entsteht mit 
der Ausübungserklärung die Verpflich-
tung des belasteten Grundeigentümers, 
das Grundstück an den Kaufsberech-
tigten zu übertragen. Des Weiteren 
muss der Kaufsberechtigte den im 
Kaufsrechtsvertrag vereinbarten Kauf-
preis an den belasteten Grundeigentü-
mer bezahlen.

 Ein Kaufsrecht kann nach Art. 216a 
OR im Gegensatz zum Vor- und Rück-
kaufsrecht für maximal zehn Jahre ver-

Gut ZU WISSEN
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einbart werden und ist auch lediglich 
während dieser Dauer im Grundbuch 
vormerkbar.

IV. Das Rückkaufsrecht
 Das Rückkaufsrecht gibt dem Verkäu-

fer eines Grundstücks die Berechtigung, 
unter gewissen Bedingungen, die ver-
traglich festgelegt wurden, durch ein-
seitige Erklärung die Rückübertragung 
vom Käufer zu verlangen. Somit ent-
spricht das Rückkaufsrecht faktisch 
einem Kaufsrecht zugunsten des frü-
heren Verkäufers. Es kann gemäss 
Art. 216a OR wie das Vorkaufsrecht 

höchstens für 25 Jahre vereinbart und 
im Grundbuch vorgemerkt werden. 

 Wird im Rückkaufsvertrag nichts über 
die Vertragskonditionen, zu denen der 
Rückkauf erfolgen soll, vereinbart, wird 
vermutet, dass es dem Parteiwillen ent-
spricht, dass der Rückkauf zu den glei-
chen Bedingungen erfolgen soll wie der 
ursprüngliche Verkauf. So entspricht der 
Rückkauf einer Rückgängigmachung 
des ursprünglichen Geschäfts. Nicht 
zum Zuge kommt diese Vermutung al-
lerdings, wenn in der Zwischenzeit auf 
dem Grundstück wertvermehrende In-
vestitionen getätigt wurden.

 Für Fragen und persönliche Auskünfte 
zu Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufs-
rechten steht Ihnen die Studer Anwälte 
und Notare AG gerne zur Verfügung. 

 Kontaktmöglichkeiten:
 
 Studer Anwälte und Notare AG
 Bahnhofstrasse 77
 4313 Möhlin
 Tel.: 061 855 70 70
 Fax: 061 855 70 77
 E-Mail: office@studer-law.com

Wasserfest, komfortabel und geringe Auf-
bauhöhe dank des revolutionären Verle-
gesystems: Gleich durch drei technische 
Neuheiten zeichnet sich der jüngste Bo-
denbelag der WICANDERS® Vinylcom-
fort-Kollektion Hydrocork aus. Erstens: Der 
schwimmend zu verlegende Belag benötigt 
nur 6 mm Aufbauhöhe, um alle Komfortei-
genschaften von Kork fühlbar zu machen. 
Zweitens: Sein spezieller Korkkern macht 
ihn wasserfest. Und drittens: Die neue Ver-
legetechnik nutzt die natürliche Elastizität 
von Kork. Durch das neue PressFit-Sys-
tem ist der Bodenbelag besonders schnell 
zu verarbeiten – und ebenso leicht wieder 
zurückzubauen. Zudem steht die synchron 
geprägte Design-Vinyloberfläche der 12 De-
kore mit einer 0,55 mm starken Nutzschicht 
nicht nur für eine attraktive Optik, sondern 
auch für höchste Strapazierfähigkeit. Die 
Summe dieser Eigenschaften macht den 
Bodenbelag insbesondere für die speziellen 
Anforderungen bei Renovierungen interes-

sant – und das in allen privaten wie auch 
gewerblichen Räumen.
 
Auch für den Einsatz im Badezimmer 
Bei WICANDERS® Hydrocork ist der spe-
ziell hergestellte Korkkern wasserfest. 
Durch seinen niedrigen Aufbau und sein 
Dielenmass von 1225 x 145 mm ist er 
prädestiniert für das Bauen im Bestand. 
Trotz seiner geringen Aufbauhöhe bietet 
der Bodenbelag alle typischen Kork-Kom-
forteigenschaften: Er ist schalldämpfend, 
elastisch und wärmedämmend. Das heißt, 
er bringt merklichen Wohnkomfort durch 
mehr Ruhe, mehr Wärme sowie mehr Geh- 

und Stehkomfort als beispielsweise die 
herkömmlichen Laminatbeläge. Die sieben 
modernen Eiche-Variationen sowie die vier 
Pinienholz- und ein Kirschholz-Dekor sind 
bemerkenswert realistisch und können so-
wohl in Wohn- wie auch Geschäftsräumen 
verlegt werden.

Vom Kork-Stopfen abgeschaut
Für die Entwicklung des neuen Verlegesys-
tems PressFit hat AMORIM sein umfangrei-

ches Wissen über den Rohstoff Kork, über 
innovative Verarbeitungsmethoden und 
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten ge-
bündelt. Das Ergebnis ist ebenso einfach 
wie genial. Das System funktioniert im 
Prinzip wie ein Korken in der Flasche: Die 
Kork-Feder an den Dielen wird durch den 
Druck beim Verschließen erst automatisch 
zusammengepresst und dehnt sich an-
schließend in die vorhandene Nut wieder 
aus; die Dielen sind miteinander verbun-
den und fest arretiert. Dieses kraftschlüs-
sige System ist nur möglich, da Kork von 
Natur aus elastisch ist und sich stets wie-
der in seine ursprüngliche Form ausdehnt. 
Durch genau diese Eigenschaft lässt sich 
der Bodenbelag auch wieder rückstandslos 
zurückbauen; gerade beim Renovieren ist 
das ein interessanter Punkt. 

Gerne beraten wir Sie persönlich zu Ihrem
neuen Trendboden!

Stocker Möhlin Bodenbeläge GmbH
Jurastrasse 4a, 4313 Möhlin
Tel. 061 851 22 84, Fax 061 851 22 73
stocker-bodenbelaege@gmx.ch
www.stocker-bodenbelaege.ch
www.facebook.com/stockerboeden

Hydrocork - einer für alle Räume

Der wasserfeste Korkboden ist auch für 
Badezimmer geeignet. 
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•  Neubedachungen mit Ziegel, Eternit und Profilblech
•   Dachrenovationen, Holzbau und Täferungen
•  Fassadenverkleidungen mit Eternit, Blech, Holz, 

Keramikplatten
•   Spenglerarbeiten für Dach und Fassade
•  Dachfenstereinbau inkl. Sonnenschutz und Zubehör
•  Show-Room mit VELUX und ROTO Dachfenster und Zubehör
•  Bituminöse Flachdächer
•  Reparaturen / Eigene Gerüste

•   Besuchen Sie uns unter www.demaddalena.ch für mehr 
Informationen!

DE MaDDaLENa aG
Dach- und Fassadenbau
Gallierstrasse 4 - 4313 Möhlin 
Tel. 061 851 36 58  Fax 061 853 91 57
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Mit welcher Farbigkeit möchten Sie ihren Raum verändern? Mit 
zurückhaltenden Farben wie: helle Naturfarbe, Graureihe, auf-
gehelltes Ultramarinblau? Oder möchten Sie die Aufmerksam-
keit mit Rot, Orange und Gelber- Farbe in den Raum lenken? 
Wie wäre es mit Ornamenten, transparenten Pigmente oder  
Lasuren  um Farbeffekte zu erzielen und die Wände zu dekorieren!

Farbe kann: Ihrem Raum Persönlichkeit verleihen, neue Atmosphä-
re schaffen, Tageslicht beeinflussen, den Raum grösser oder kleiner 
wirken lassen, aktivieren oder beruhigen.

Gute Farbkonzepte erzeugen Atmosphäre und unterstreichen die 
Schönheit der Architektur. 

Durch meine Farbgestaltung mit kt.COLOR Naturpigment Farben 
wird Licht- und Schatten- thematisiert. Es ist immer ein kleines 
Abenteuer, sich von weissen Wänden zu verabschieden.
Beindruckend was Farbe alles kann!

Die Leidenschaft für Farben
Möchten Sie Ihre Wände ver-
ändern, renovieren oder nur 
Akzente setzen? 

Wohnraum Plus
Riburgerstrasse 38
CH-4313 Möhlin
T  +41 061 851 46 06
M  +41 079 220 06 45
kym@wohnraumplus.ch

Anita Kym
Dipl. Raumgestalterin
und Farbdesignerin 

Gut ZU WISSEN
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GMU zu Besuch bei TESLA MOTORS in Möhlin

Die Elektrofahrzeuge der Marke TESLA fas-
zinieren. Mit ihren Fahrleistungen und der 
Reichweite sind sie heute auf dem Markt 
unerreicht. Zudem ist ihr Design mehr als 
ansprechend. Seit einem Jahr betreibt die 
aus dem amerikanischen Silicon Valley 
stammende Firma ein Service-Center für 
die Region Basel im Gewerbepark Bata, 
Halle 7, in Möhlin.
Am Montag, 4. Mai 2015, lud der Gewerbe-
verein Möhlin und Umgebung seine Mitglie-
der zu einer Besichtigung der TESLA Möhlin 
mit anschliessender Probefahrt ein. Das In-
teresse war enorm. Mehr als 90 Personen 

nahmen an der Veranstaltung teil. Nach 
der Begrüssung durch den Leiter Ricco Rit-
scher, brachte Bastina Petersen, Verkaufs-
leiter, in einem Kurzreferat den Besuchern 
die Marke TESLA und die Produkte näher. 
Seit der Gründung im Jahr 2003 hat das Un-
ternehmen eine rasante Entwicklung durch-
laufen. Das Ziel des Unternehmens ist die 
nachhaltige Personenbeförderung. Ähnlich 
revolutionär wie die Entwicklung der Natel 
vom Telefon zum Kommunikationsgerät 
seit 2003 verlief die Technologieentwick-
lung der TESLA-Fahrzeuge. Die Fahrzeuge 
sind sehr einfach aufgebaut. Sie verfügen 

Paul Bebe Fischler, begrüsst die Besucher im Namen des GMU

Schon das Sitzen im stehenden Auto 
macht Freude

Die Zuhörer verfolgen mit Interesse die Erläuterungen …  
… haben aber schon die Fahrzeuge im Blick

gegenüber konventionellen Benzinverbren-
nungstypen über nur eine kleine Anzahl Tei-
le. So ist etwa der Motor aus einem Stück, 
relativ klein dafür aber enorm leistungsfä-
hig. Die flache Batterie (sie wiegt fast eine 
Tonne!) ist im Unterboden der Fahrzeuge 
integriert. Sowohl hinten wie vorne kann ein 
Kofferraum genutzt werden. 
Nach den technischen Ausführen hatten 
alle Besucher die Gelegenheit auf einer 
Proberunde mit einem Tesla mitzufahren. 
Alle kamen sie erfreut und begeistert zu-
rück. Weiter Informationen finden Sie unter 
www.teslamotors.com
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Kurze technische Einführung in das neuartige Fahrzeugkonzept der TESLA

Rund herum freudige Gesichter nach der „überstandenen“  
Probefahrt

Beim Apéro konnten Kontakte gepflegt werden
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info@innendeco.ch • www.innendeco.ch
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Haben Sie das Glück, dass Ihre Wohnung 
sonnendurchflutet ist? Sei es, dass Sie 
grosse Fensterfronten haben oder Ihre 
Liegenschaft mehrheitlich südlich ausge-
richtet ist? Wenn dem so ist, dann ist das 
viele Sonnenlicht super fürs Gemüt – aber 
Bodenbeläge, Polster und sonstige Ein-
richtungsgegenstände leiden unter den 
UV-Strahlen und verbleichen oder werden 
gar spröd und rissig mit der Zeit.

Eine Variante ist, während den Sommer- 
monaten meist die Sonnenstoren unten zu 
lassen – nicht so gemütlich oder?

Mein Vorschlag dagegen wäre, Ihre Räume 
mit einem Spezialvorhang zu beschatten. 
Dabei kann man zwischen Tüll bis hin zu 
festen Dekorationsstoffen auswählen. Die 
Stoffe sind wohnlich, und tauchen Ihre Räu-

Jeder Frühling trägt den Zauber eines 
Anfangs in sich.

Frühling ist für viele Menschen die Zeit, um 
ihre momentane Lebenssituation neu zu 
überdenken. Frühling ist auch vielfach die 
Zeit für Neuorientierung und Neuanfang.
Ob diese Gedanken beruflicher oder privater 
Natur sind – immer sind sie mit vielen Über-
legungen, grossen Emotionen und wegwei-
senden Entscheidungen verbunden.
Wenn Sie sich zur Zeit mit dem Gedanken 
befassen, Ihr Heim zu verkaufen oder ein 
neues Eigenheim zu erwerben, dann können 
wir Sie bei diesen Überlegungen und Ent-
scheidungen fachmännisch unterstützen.
Ob bei der Bewertung und einem nachfol-
genden Verkauf Ihrer Liegenschaft oder bei 
der Suche Ihres zukünftigen Heimes – es 
ist uns eine Freude, Ihnen auf dem Weg in 
Ihre neue Zukunft kompetent und hilfreich 
zur Seite zu stehen.
Wir kennen den regionalen Liegenschafts-
markt, sind gut vernetzt und unterstützen 
Sie gerne mit all unseren Dienstleitungen 
bis hin zur Vertragsunterzeichnung.

me in ein Licht, als ob Sie sich im Schatten 
eines Baumes befänden.
Habe ich Ihr Interesse geweckt?
Ich berate Sie gerne und kostenlos bei Ihnen 
zu Hause. Rufen Sie mich einfach an!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Reimann Immobilien GmbH 
Ulmenstrasse 15, 4313 Möhlin 
061 851 30 10 
reimann@reimann-immobilien.ch 
www.reimann-immobilien.ch 

Mitglied:

… wenn die Sonne  
so richtig einheizt …

Frühlingserwachen

Ines Fuhrer-Fröhlich
innendeco fröhlich
Ulmenstrasse 17, 4313 Möhlin
Tel: 061 921 22 88
www.innendeco.ch

Thomas Reimann 
Geschäftsführer 
Dipl. Ing. HTL 
Dipl. Betriebswirtschafter NDS/FH 
CAS in Immobilienbewertung FH 

Neubau Möhlin

Neubau Möhlin Zeiningen

Neubau Möhlin
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� Zimmerarbeiten
� Holzelementbau
� Innenausbau
� Gebäudesanierungen
� Parkettarbeiten
� Treppenbau
� Dachflächenfenster

Hauptstrasse 1 • 4313 Möhlin
Tel. 061 851 11 24
Fax 061 851 11 85
www.luetzelschwab-holzbau.ch

Aktuell: Vergünstigungen bei 
Sanierungsarbeiten mit Beiträgen des 
Förderprogramms. 
Wir unterstützen Sie gerne.
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Öffnungszeiten
Mo – Fr   08:30 – 12:00 / 14:00 – 18:30
Sa       08:30 – 15:00 (oder nach Vereinbarung)

Weltpremiere in Möhlin! 
Optik Meyer in Möhlin führt jetzt die Sehstärkebestimmung mit 
neuster 3D-Tecwurch. Die 3D Refraktion ist ein völlig neuartiges 
Messverfahren, das mit seinen Tests in 3D-Umgebung zusätzlich 
für ein besonderes Seherlebnis sorgt! 

Die Vorgehensweise zur Überprüfung der Augen war seit über 100 
Jahren weitgehend unverändert: Ein Auge wird abgedeckt, das 
andere wird gemessen. Anschließend wird gewechselt und erst 
zum Schluss dürfen beide Augen wieder gemeinsam am Sehen 
teilnehmen. 

In Zeiten, in denen Autos selbstständig einparken können, ist solch 
eine Testanordnung fast schon antiquiert. Denn die weit überwie-
gende Mehrheit der Menschen schaut mit beiden Augen gleich-
zeitig. 

Die Brillenglasbestimmung der Zukunft erfolgt mit neuester, hoch-
auflösender 3D- Technik, bei der während der Überprüfung kein 
Auge mehr abgedeckt werden muss. Mittels Polarisation wird hier 
bei der Augenüberprüfung beiden Augen gleichzeitig, aber getrennt 
ein Seheindruck vermittelt, der dem natürlichen Sehen entspricht. 

Seine Erfahrungen mit der innovativen Technik schildert Herr Marco 
Wyss wie folgt: „Die bisherigen, traditionellen Sehzeichen sind nun 
um farbige, kontrastreiche Bilder aus der Natur ergänzt. Allein bei 
deren Anblick entspannt schon jeder Kunde. Dank der entspannten 

Augenüberprüfung mittels modernster 3D-Technik  
bei Optik Meyer

Sehtest-Situation ist es vor allem für Kunden mit einer Gleitsicht-
brille einfacher sichere Angaben zu geben.“ 

Das Fazit, das Andreas Meyer zieht, ist: „Die Tests mit dem  
PolaSkop3D machen nicht nur Spaß, durch das Zusammenspiel 
beider Augen während der gesamten Refraktion bestimmen wir 
deutlich komfortablere und präzisere Brillenglaswerte.“ 

Ihr Team für alle Fälle

Marceline von Arx Andreas Meyer Marco Wyss

Optik Meyer Möhlin GmbH
Hauptstrasse 123 
CH-4313 Möhlin
Tel. 061 851 40 20
brille@optik-meyer.ch

Gut ZU WISSEN
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INS_FIECHTER_MOEGAZETTE_184X62MM.indd   1

Immobilienverkauf

Möhlin  061 851 30 10  reimann-immobilien.ch. .

I M M O B I L I E N

Recycling & Entsorgung

Rinaustrasse 633

4303 Kaiseraugst

061 816 99 70

www.rewag-entsorgung.ch

REWAG

EINFACH ENTSORGEN - 

  wir rezyklieren alle Wertstoffe.

Anlieferung:

Mo - Fr 07.00 - 12.00

13.00 - 17.00

2. Sa/Mt. 10.00 - 13.00

WohnraumPlus
Anita Kym
diplomierte Raumgestalterin
4313 Möhlin
Tel. +41 61 851 46 06
www.wohnraumplus.ch

Schreinerei Kym
Tobias Kym

eidg. diplomierter Schreinermeister
4313 Möhlin

Tel. +41 61 851 19 45
www.schreinereikym.ch
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Allemann & Keller GmbH
Kurzarbeitsentschädigung (KAE)

Gut ZU WISSEN

Das Bundesgesetz über die obligatorische 
Arbeitslosenversicherung und Insolvenz- 
entschädigung (AVIG) deckt 4 Ereignisse ab. 
Neben der bekanntesten Leistungsart, der 
Arbeitslosenentschädigung, werden auch 
Leistungen bei Kurzarbeit, wetterbedingten 
Arbeitsausfällen (z. B. Landschaftsgarten-
bau, Zimmereibetriebe, Hoch- und Tiefbau) 
sowie bei Insolvenz des Arbeitgebers aus-
gerichtet. 

Gesetzliche Bestimmungen
Nach Artikel 35, Absatz 1 AVIG wird die KAE 
während 12 Abrechnungsperioden, bzw. 
12 Monaten innerhalb der zweijährigen 
Rahmenfrist ausgerichtet. Absatz 2 dieses 
Artikels räumt der Exekutive die Möglich-
keit ein, die Bezugsdauer um 6 Monate zu 
verlängern.

Nach Beginn der Finanzkrise waren dem 
Bundesrat die Schwierigkeiten für haupt-
sächlich exportorientierter Unternehmen 
bewusst. In der Folge verlängerte er die Be-
zugsdauer zuerst auf 18 Monate und ver-
kürzte gleichzeitig die Karenzfrist. Im Jahre 
2010 wurde die gesetzliche Bestimmung 
sogar ausser Kraft gesetzt um der schwie-
rigen Wirtschaftslage der hart getroffenen 
Wirtschaftszweigen Rechnung zu tragen: 
die Höchstdauer wurde auf 24 Monate fest-
gesetzt.

Auf die Aufhebung des gelenkten Euro-Fran-
ken Wechselkurses im Januar 2015 reagierte 
der Bundesrat wiederum, aber mit einer an-
deren, effizienten Massnahme: er anerkennt 
bis auf weiteres zusätzlich Wechselkurs-
schwankungen als Begründung für anre-
chenbare Arbeitsausfälle. Normalerweise 
gehören Devisenkursschwankungen zum 
üblichen Betriebsrisiko.

Was ist Kurzarbeit?
Als Kurzarbeit bezeichnet man die vorü-
bergehende Reduktion oder vollständi-
ge Einstellung des Betriebes oder einer 
selbstständigen Betriebsabteilung für eine 
befristete Zeit. Die KAE deckt vorüberge-
hende Auftragsmängel innerhalb des An-
stellungsverhältnisses.

Vorteile für Arbeitgebende 
• Es werden drohende Entlassungen von  
 qualifizierten Arbeitskräften vermieden  
 und Arbeitsplätze erhalten 
• Die arbeitsrechtlichen Vereinbarungen 
 bleiben aufrecht erhalten 
• Ein erzielter Zwischenverdienst des Ar- 
 beitnehmers kann der Arbeitgeber an  
 den Lohn anrechnen (siehe auch Pflich- 
 ten Arbeitnehmer)
• Der Arbeitgeber kann während der ver- 
 kürzten Arbeitszeit Arbeitnehmende an  
 Weiterbildungen teilnehmen lassen und  
 erhält dennoch die KAE
• Der Arbeitgeber behält die kurzfristige  
 Verfügbarkeit über die Arbeitskräfte und  
 kann den Produktionsapparat intakt  
 halten

Vorteile für Arbeitnehmende
Für die Arbeitnehmenden lässt sich Arbeits-
losigkeit vermeiden. Gleichzeitig bleibt der 
Schutz des Anstellungsverhältnisses und 
die damit verbundenen Ansprüche beste-
hen (Kündigungsfristen, Lohnfortzahlun-
gen, voller Versicherungsschutz und keine 
Lücken in der 1. und 2. Säule).

Vorteile für die Arbeitslosenversicherung
Die KAE ist im Verhältnis zur Bezahlung von 
Arbeitslosenentschädigungen rentabler.

Keinen Anspruch haben u.a.:
• Arbeitnehmende in gekündigtem Anstel- 
 lungsverhältnis
• Arbeitnehmende in befristetem Anstel- 
 lungsverhältnis
• Arbeitnehmende im Lehrverhältnis
• Kurzaufenthalter

Was gilt als anrechenbarer Arbeitsausfall
Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er
a) auf wirtschaftliche oder behördliche  
 Gründe zurückzuführen und unvermeid- 
 bar ist
b) je Abrechnungsperiode mindestens 10  
 Prozent der Arbeitsstunden ausmacht,  
 die von den Arbeitnehmenden des Betrie- 
 bes oder der Betriebsabteilung normaler 
 weise insgesamt geleistet werden. 
• Wirtschaftliche Gründe sind in erster  

 Linie Absatzschwierigkeiten der produzier- 
 ten Güter oder Dienstleistungen. 
• bei behördlichen Gründen werden Ar- 
 beitsausfälle entschädigt infolge:
a) Ein-, Ausfuhrverbote, Kontingentierung,  
 Transportbeschränkungen, Sperrung von  
 Zufahrtswegen, Unterbrüche oder erheb- 
 liche Einschränkung der Energieversor 
 gung und bei Elementarschadenereig- 
 nissen
b) witterungsbedingte Kundenausfälle. Die  
 Arbeitsausfälle müssen allerdings auf ei- 
 nen ungewöhnlichen Wetterverlauf zu- 
 rückführen, der den Betrieb stilllegt oder  
 erheblich einschränkt. Hier verweisen wir  
 auch auf die Schlechtwetterentschädi- 
 gung
• unvermeidbare Gründe waren zum Bei- 
 spiel die SARS-Pandemie während der  
 Uhrenmesse oder das Swissair-Groun- 
 ding 

Nicht anrechenbar sind Arbeitsausfälle, die
• Betriebs- oder branchenüblich sind
• durch saisonale Beschäftigungsschwan- 
 kungen verursacht werden 
• durch einen Streik bedingt sind
Ebenfalls nicht anrechenbar sind Arbeits-
ausfälle 
• von Arbeitnehmenden, die mit der  
 Kurzarbeit nicht einverstanden sind  
 und deshalb nach Arbeitsvertrag entlöhnt  
 werden müssen

Höhe der KAE
• Die Entschädigung beträgt 80 % des  
 anrechenbaren Verdienstausfalls. Als 
 Basis für die Berechnung bildet der vertrag- 
 lich vereinbarte Lohn der letzten Zahltags- 
 periode vor Beginn der Kurzarbeit. Ferien  
 und Feiertage sowie vertraglich vereinbar- 
 te, regelmässige Zulagen wie 13. Monats- 
 lohn, Gratifikation und Boni, werden  
 ebenfalls berücksichtigt. 
• Ein Arbeitsausfall von über 85 % wird für  
 höchstens 4 Abrechnungsperioden ent- 
 schädigt. Stellt zum Beispiel eine Firma  
 während ein paar Monaten die Arbeit  
 komplett ein, so gilt dies auch als Kurzar- 
 beit. Entschädigungsberechtigt sind aller- 
 dings maximal 4 Monate. 
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Open
the future

openthefuture.ch
Online anzuschauen unter:

PA P E R   |   PA C K A G I N G   |   S O L U T I O N S

Walter Brogli AG 

Hölzlistrasse 10 

4313 Möhlin

061 851 25 25

www.brogli-mulden.ch

EINFACH ENTSORGEN - 

      mit Mulden von Brogli.

Transporte & Recycling

 BROGLI

Mahrer+Probst AG 4313 Möhlin
Inh. A. Werner Germanenstrasse 2 
Tel. 061 851 10 36 Fax 061 851 19 83

• Spenglerei
• Sanitärinstallationen
• Blitzschutzanlagen
• Flachdächer
• Projektierung
• Reparaturservice
• Boiler-Entkalkungen

Stocker Möhlin Bodenbeläge GmbH     Jurastrasse 4     4313 Möhlin     061 851 22 84

Wir verlegen Wohn(t)räume
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Gut ZU WISSEN

• Der Arbeitgeber muss pro Abrechnungs- 
 periode zwei Karenztage übernehmen.  
 Ab und inkl. 7. Monat Kurzarbeit gehen  
 drei Tage Zulasten des Arbeitgebers. 

Pflichten des Arbeitgebers
• Während der Kurzarbeit die vollen ge- 
 setzlichen und vertraglich vereinbarten  
 Sozialversicherungsbeiträge an die 1.  
 und 2. Säule entsprechend der vertragli- 
 chen Arbeitszeit abzurechnen. 
• Die KAE vorzustrecken und den Arbeit- 
 nehmenden am ordentlichen Zahltags- 
 termin auszuzahlen. 
• Die Karenztage übernehmen (2 Tage  
 bzw. 3 Tage)

Pflichten der betroffenen Arbeitnehmenden
• Eine geeignete zumutbare Zwischen- 
 beschäftigung annehmen, welche von  
 der kantonalen Amtsstelle zugewiesen  
 werden kann.
• Das während der Kurzarbeit durch Zwi- 
 schenverdienst erzielte Einkommen dem  
 Arbeitgeber melden.

Anmeldung und Bewilligungsverfahren
• Der Arbeitgebende meldet mindestens  
 10 Tage vor Beginn der Kurzarbeit bei  
 der kantonalen Amtsstelle (KIGA/AWA)  
 die Kurzarbeit an. In Ausnahmefällen  
 kann die Anmeldefrist auf drei Tage ver- 
 kürzt werden.
• Die Bewilligung wird in der Regel für drei  
 Monate erteilt.

• Ist eine Verlängerung angezeigt, muss  
 spätestens 10 Tage (absolute Verwir- 
 kungsfrist) vor Ablauf ein Gesuch um  
 Verlängerung eingereicht werden. Wir  
 empfehlen, die Verlängerung gleich für  
 sechs Monate zu stellen.

Auszahlungsverfahren
Die vom Arbeitgeber gewählte Arbeitslosen-
kasse prüft die Anspruchsvoraussetzungen. 
Sofern die kantonale Amtsstelle der Kurz-
arbeit zustimmt, vergütet die Kasse dem 
Arbeitgeber die KAE in der Regel innerhalb 
eines Monats. 

Fristen
• Innerhalb von 3 Monaten nach erteilter  
 Bewilligung muss die KAE geltend ge 
 macht werden.
• Wenn der Arbeitgebende mit dem Ent- 
 scheid der kantonalen Amtsstelle oder  
 der Arbeitslosenkasse nicht einverstan- 
 den ist, kann er innert 30 Tagen schrift- 
 lich Einsprache erheben. Weiter hat der  
 Arbeitgebende die Möglichkeit, gegen  
 den Einsprache-Entscheid Beschwerde  
 einzureichen. 

Berechnungsbeispiel: Mustermann GmbH, 
normale betriebliche Arbeitszeit 41 Stunden 
pro Woche, 8,2 Stunden pro Tag. Bewilligte 
Kurzarbeit für die Betriebsabteilung Montage 
im Ausmass von 60 % für 43 Mitarbeitende 
sowie für die Betriebsabteilung Finanzen/
Kundenbetreuung für 14 Mitarbeitende im 
Ausmass von 40 %. 

Sollstunden im Abrechnungsmonat: 188,6
Arbeitstage im Abrechnungsmonat: 23
Arbeitsausfall: 41,61 %
KAE-Vergütung: CHF 32388.–
AHV/IVEO/ALV von 50214.– : 3138.–
KAE Total für die Abteilung Finanzen/Kun-
denbetreuung: CHF 35527.–

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie Un-
terstützung? 
Die Autorin dieses Artikels steht Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Mit- 
arbeiter

Sollstunden  
Juli 2015

Istzeit Ausfall- 
stunden

Verdienst Verdienst  
gekürzt

Verdienst- 
ausfall 100 %

Vergütung Lohnkürzung 
Mitarbeiter

a 75,44 0 75,44 4397 5713 4173 933
b 94,3 8,2 86,1 6296 3787 2741 1220
c 188,6 153 35,6 5090 1239 534 204
d 188,6 16,4 172,2 5398 6354 4599 1046
e 188,6 155 188,6 5300 1244 509 1125
f 188,6 155 33,6 5803 1362 558 219
g 188,6 115 73,6 5800 3049 1895 481
h 188,6 143 45,6 5717 1821 933 293
i 188,6 135 53,6 11935 10500 3629 2015 720
j 188,6 140 48,6 6430 2183 1157 352
k 188,6 115 73,6 5520 2838 1765 457
l 188,6 145 43,6 6169 1879 938 303
m 188,6 0 188,6 11040 10500 12768 9326 2344
n 188,6 140 48,6 6923 2350 1246 379

1167,34 91818 50214 32388 10078

Allemann & Keller GmbH
Rüttenenweg 61 | 4313 Möhlin
Telefon 061 853 90 90
info@allemannkeller.ch
www.allemannkeller.ch

Christina Allemann
Sozialversicherungs-Fachfrau
mit eidg. Fachausweis
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MÖGA News

Aussteller und Besucher 
freuen sich auf die Möga
Noch geht es 15 Monate bis die Möga 2016 ihre Tore öffnen wird. 
Das OK ist fleissig an der Arbeit. Zahlreiche Aussteller haben sich 
für den Möhliner Grossanlass bereits angemeldet. Wie das Logo 
(rechts) zeigt, lautet das Moto der Ausstellung „MÖGA-ZIRKUS“. 

Dank der neuen Dreifachturnhalle, die am Samstag, 27. Juni 2015, 
eingeweiht wird (siehe Seite 5 in dieser Mögazette) wird das Steinli- 
Areal für die nächste MÖGA 2016 noch einmal stark aufgewertet 
und bietet den Ausstellern und den Besuchern neue Möglichkei-
ten. Möchten Sie an der MÖGA als Aussteller teilnehmen? Haben 
Sie Fragen oder Ideen? Gerne geben die Mitglieder des OK (siehe 
nächste Seite) Auskunft.

Eine Attraktion wird sicher das grosse Zirkus-Zelt sein. Es bietet 
Platz für 700 Zuschauer. Während den in der Manege stattfinden-
den Aufführungen, können Sich die Besucher verpflegen. Es werden 
in der Arena während dem ganzen Ausstellungswochenende Ar-
tisten des Zirkus und Vereine auftreten. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, dass sich Firmen, zusammen mit Künstlern, präsentieren 
können.

Merken Sie sich schon heute den Termin der MÖGA Ende  
September  2016. Ein Besuch wird sicher zum Erlebnis.

Das MÖGA-Gelände aus der Vogelschau 

Mit der neuen Dreifachturnhalle wird das
Ausstellungsareal der MÖGA deutlich aufgewertet
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MÖGA OK-Kernteam
Marina Zimmermann 
Vorsitz Kernteam, Standplanung 
mz@mzm-architektur.ch

Pius Koller 
Aktuar 
pius.koller@studer-law.com

Georges Fuhrer 
Finanzen 
georges.fuhrer@fintax-services.ch

Paul Fischler 
Gestaltung, Werbung, Unterhaltung, Rahmenprogramm 
fischler@werbensiebesser.ch

Reto Weidmann 
Bau, Infrastruktur, Recycling 
r.weidmann@weidmann-ag.ch

MÖGA OK-Mitglied
Stefan Steck 
Sponsoring 
stefan.steck@steck-hr.ch

Peter Durst 
Verkehr, Sicherheit 
office@durst-hauswart.ch

Claudio Schlatter 
Tombola 
claudio.schlatter@g-schlatter.ch

Peter Galli 
Gastro 
peter.galli@vtxmail.ch

Marc Aukofer 
Events 
auki@bluewin.ch

Viel attraktive Ausstellungsfläche wird geboten

Auch 2016 wieder im Einsatz: Unser MÖGA-Bähnli

Das Zirkus-Zelt ist ein attraktives Highlight der nächsten MÖGA
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DER NEUE
NISSAN X-TRAIL.
ABENTEUERHUNGRIG.

Autohaus Mustermann
Musterstr. 123 • 4567 Musterhausen
Tel.: 0123 45/67 89 00
www.autohausmustermann.ch

JETZT:

EURO-
BONUS
ANGEBOT

JETZT VORBEIKOMMEN
UND VON 3.9% LEASING*

PROFITIEREN.

*Es gelten die Leasingkonditionen der RCI Finance SA, 8902 Urdorf: Km-Leistung/Jahr: 10 000 km. Restschuldversicherung inklusive. Obligatorische Vollkaskoversicherung
für Leasingvertrag nicht inbegriffen, effektiver Jahreszins 3.97%. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Kunden führt. Angebot ist gültig für Bestel-
lungen von Privatkunden, bei allen an der Aktion teilnehmenden NISSAN Partnern bis 30.04.2015 oder bis auf Widerruf. NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE
GMBH, Postfach, 8902 Urdorf.

www.warteck-moehlin.ch
info@warteck-moehlin.ch

Bahnhofstrasse 45
4313 Möhlin

Telefon 061 851 47 90
Fax 061 851 47 61

Erkunde 8 spannende Lehrberufe 
auf unserer Homepage!

Transport und Logistik eine 
faszinierende Berufswelt

www.galliker.com

62 Jahre
Malerei Wagner, Möhlin

Malerei Wagner 
4313 Möhlin
Tel. 061 851 12 18

Wir stehen für gute und fachgerechte 
Ausführung  
sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten

Öffnungszeiten:
Montag  13.30–1.30
Dienstag
bis Freitag  9.00–12.00 Uhr
 13.30–18.30 Uhr
Samstag 9.00–14.00 Uhr

COPYSHOP UND 
DRUCKSERVICE

4313 Möhlin ·  Riburgerstrasse 1 
Tel 061 855 38 00
papeterie@isenegger.ch

Ausrüsten
■ Falzen 
■ Heften
■ Lochen
■ Schneiden
■ Rillen
■ Perforieren
■ Bindungen
■ Laminieren bis A3

Produkte
■ Kopieren ab Vorlagen
■ Digitaldruck
■ Drucken ab Daten
■ Flyer
■ Broschüren 
■ Vereinsheftli
■ Visitenkarten
■ Couverts
■ Tischsets
■ Plakate
■ Karten und Einladungen
■ Geburtsanzeigen 
■ Vermählungsanzeigen 
■ Todesanzeigen
■ Danksagungen 
■ Diplomarbeiten
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Wir GRATULIEREN

• Haben Sie den Wunsch Ihr Zuhause zu verändern? 
• Wollen Sie Möbel, die so individuell sind wie Sie selbst?
• Träumen Sie von einer Küche, in der Sie leben und nicht arbeiten?

...dann sind Sie bei «Ebner Planung und Design» genau richtig. 

Fabian Ebner ist mit Leib und Seele Innenausbauprofi. Der gelernte 
Schreiner mit Weiterbildung im Bereich Innenarchitektur entschied 
sich vor 10 Jahren zur Selbständigkeit und gründete die Firma  
«Ebner Planung und Design». 
Jeden Tag macht er sich Gedanken, wie er die Räume seiner Kun-
den individuell gestalten und den vorhandenen Platz optimal nutzen 
kann. Oder wie sich mit der richtigen Farb- und Materialkombina-
tion die gewünschte Stimmung schaffen lässt. 

Wo Ihre Wohnträume wahr werden …

Einrichtungsplanung und Möbeldesign sind seine grosse Leiden-
schaft. Gerne geht er auf Ihre Wünsche ein und lässt Ihre Wohn-
träume wahr werden. 

Fabian Ebner
Untere Katzenhalde 13

4315 Zuzgen
T 061 853 01 58

M 076 330 29 21
www.planungdesign.ch

Nr. 2/2015
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Wir GRATULIEREN

25 Jahre Sparn Druck + Verlag AG

Die Sparn Druck + Verlag AG wurde 1990 von 
Waldemar Sparn gegründet. Der Betrieb war  
20 Jahre in Möhlin ansässig, bis im Jahr 
2010 aus Platzgründen der Wechsel nach 
Magden erfolgte. 
Im Jahr 2008 wurde der Service mit der 
Übernahme des Copyshops Bader in Prat-
teln um den Digitalbereich erweitert und in 
Baderprint umbenannt. Im 2012 wurde der 
komplette Produktionsbereich der Herzog 
Medien AG aus Rheinfelden übernommen. 
Heute wird das Unternehmen in zweiter 
Generation von Patrick Sparn geführt. Da 
der Maschinenpark stets auf möglichst 
neustem Stand gehalten wird, können fast 
alle Aufträge komplett inhouse produziert 
werden.

Das Team der Sparn Druck + Verlag AG

Gemütliches Beisammensein im FestzeltMusikalische Unterhaltung durch die Hausband

Grillieren bei schönstem Wetter Anregende Gespräche mit den Gästen
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Impressionen der Jubiläumsveranstaltung
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MÖGA witzig

«In diesem Jahr mache ich nichts in den 
Ferien. Die ersten Tage liege ich einfach nur 
im Schaukelstuhl.» «Wird dir da nicht lang-
weilig?» «Hm, wenn es soweit ist, fange ich 
mit dem Schaukeln an.»
 
Ein Abbruchunternehmer verbringt seine 
Ferien in Rom. Als er vor dem Kolosseum 
steht, fragt seine Freundin «Was denkst 
du?» «Nicht mehr als zwei Wochen und ich 
hätte das Gebäude weg.»
 
Während des Flugs muss eine alte Dame 
auf die Toilette. Sie findet den Raum 
nicht und steht plötzlich im Cockpit, wo 
die Piloten ihre Instrumente überprüfen. 
Sauer lässt sie ihren Frust bei der Flugbe-
gleiterin los: «In der Damentoilette haben 
es sich drei Männer vor dem TV bequem 
gemacht!» 
 
Am Strand fragt eine ängstliche Urlau-
berin: «Gibt es hier giftige Quallen oder 
Seeigel?» «Aber nein, die Haie haben die 
längst verspeist!»

Nr. 2/2015

Auf den ersten Blick erkennen Sie unten zwei identische Bilder. Auf Bild 2 haben sich 
jedoch 10 Fehler eingeschlichen. Wer findet sie?

Auf dem ersten Blick erkennen Sie zwei identische Bilder. Auf dem zweiten Bild haben 
sich jedoch fünf Fehler eingeschlichen. Wer findet sie?

Originalbild

Fehlerbild

Auflösung: 
1. Zweiter Kinderwagen von links
2. Schal von Frau mit grüner Jacke
3. Frau fehlt, Mitte links
4. Velohelm Kind
5. Ballon bei Mann

fitdankbaby®
An der Bewegungswoche in Möhlin haben Eltern 
mit ihren Babys fleissig Minuten gesammelt 





Industriestrasse 24
4313 Möhlin

Tel 061 851 19 07
www.gimag-ag.ch 
info@gimag-ag.ch

Industriestrasse 24
4313 Möhlin

Tel 061 851 19 07
www.gimag-ag.ch 
info@gimag-ag.ch

Wir planen Ihre Zukunft
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Einfamilienhaus
Buus

6.5 Zimmer - Einfamilienhaus
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 NEWS

2 2
- Wohnfläche 165m  (192m )
- Carport mit Abstellraum

2- Grundstück 396m

CHF 885’000.--

Wir bauen Ihre Zukunft


